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Deutsch-schweizerisches Sozialversicherungsabkommen -                
Ausnahmevereinbarung nach Artikel 9 des Abkommens - VB 66/97 
 
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der             
schweizerischen Eidgenossenschaft über Soziale Sicherheit vom        
25.02.1964;                                                          
hier: Ausnahmevereinbarungen nach Art. 9 des Abkommens               
Zusammenfassung:                                                     
Mit Wirkung vom 01.01.1997 ist die Deutsche Verbindungsstelle        
Krankenversicherung-Ausland beauftragt, Ausnahmevereinbarungen im    
Verhältnis zur Schweiz zu schließen.                                 
siehe auch:                                                          
Rundschreibendatenbank DOK-NR.:                                      
RSCH00008712 = VB 066/97 vom 24.07.1997                              
 

 

 


